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(57) Hauptanspruch: Operationsinstrument zur Anlage ei-
ner Tabaksbeutelnaht, wobei das Operationsinstrument auf-
weist
zwei Branchen (76a, 76b), welche jeweils ein Häkchensys-
tem zum Tragen einer umlaufenden Nahtschnur aufweisen,
zwei Griffelemente (73a, 73b) zum Öffnen und Schließen der
Branchen, und
ein erstes und ein zweites Gelenk (77a, 77b), die zwischen
den Branchen und den Griffelementen angeordnet und aus-
gestaltet sind, um bei Bewegung der Griffelemente eine Öff-
nungs- bzw. eine Schließ-Bewegung der Branchen zu ver-
anlassen,
wobei das Operationsinstrument einen Außendurchmesser
(d) von höchstens 4 cm, bevorzugt 3 cm, im Bereich der
Branchen aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Operationsinstrument für eine Tabaksbeutelnaht.

[0002] Bei zunehmend ansteigender Zahl von Patienten mit krankhaftem Übergewicht, sogenannter Body-
Mass-Index über 35 mit Begleiterkrankung bzw. über 40 ohne Begleiterkrankungen, besteht die Indikation zu
gewichtsreduzierenden Eingriffen, die nach Antragstellung nicht als Regelleistung, sondern nach Einzelfallprü-
fung von Kassen und Medizinischem Dienst als sogenannter Kostenübernahme gewährt werden.

[0003] Dabei handelt es sich nicht um Schönheitsoperationen, sondern um Veränderungen am Magendarm-
trakt, die zum Einen eine sogenannte restriktive Komponente mit Verringerung der aufgenommenen Volumina
oder/und eine malabsorptive Komponente mit Herbeiführung geringerer Nahrungsmittelresorption herbeifüh-
ren.

[0004] Wie in Fig. 1 dargestellt, wird aus dem Magen der obere Teil abgetrennt und mit einer zuvor durch-
trennten Dünndarmschlinge verbunden. Es kann also der Nahrungsmittel abführende Schenkel ohne die Se-
krete der Bauchspeicheldrüse und Leber passiert werden und somit wird erst nach Bewerkstelligung der zu-
sätzlichen Naht zwischen dem Dünndarmschenkel, der die Verdauungssäfte transportiert und dem Dünndarm-
schenkel, der die Nahrungsspeise transportiert, eine Resorption stattfinden.

[0005] Um diese Technik auszuführen muss der kleine Restmagen nahttechnisch mit dem abführenden Dünn-
darmschenkel, man nennt dies Anastomose, verbunden werden (siehe Fig. 2a und Fig. 2b). Hierzu gibt es
prinzipiell mehrere Möglichkeiten, wobei die eine durch Applikation eines linearen Klammernahtgerätes ge-
kennzeichnet ist, bei der man den Einführdefekt in Magen und Dünndarm durch händische Naht verschließen
muss. Bei dieser Anastomosierungstechnik ist der genaue Durchmesser der Naht „niemals” bekannt und so
kann auch bei kleinem Restmagen, wenn die Verbindung (Anastomose) zum abführenden Dünndarm zu weit
erstellt ist, die Nahrungspassage zu rasch erfolgen, der Patient erreicht kein Sättigungsgefühl und führt zuviel
Nahrung zu, so dass hier die Gewichtsabnahme nicht ausreichend erreicht wird.

[0006] Alternativ gibt es eine Anastomosierungstechnik im Patent (DST Series EEA OrVil US Pa-
tent-Nr.: 5,392,979; 5,588,579; 5,826,777; 6,053,390) durch die Fa. Covidien (früher TYCO, früher Auto Suture)
die ein sogenanntes Orvil System über die Speiseröhre in den Restmagen einführt, was durch Konnektierung
eines Zentraldorns mit einer sogenannten Magensonde bewerkstelligt wird. Durch eine kleine Inzision (Eröff-
nung) am sozusagen Vormagen, wird der Schlauch zunächst in den Bauchraum, dann nach außen ausgeleitet
und von dem Zentraldorn dekonnektiert (siehe Fig. 3.a1, Fig. 3.a2, Fig. 3b).

[0007] In der Fig. 4.a sieht man die Klammernahtpistole mit der Verbindung zur Gegendruckplatte und in
Fig. 4.b das Gleiche vor Auslösung des Verschlusses und der Klammerung, aber jeweils in die zu verbindenden
Gewebe eingebracht. Dies sind vornehmlich Magen und Darm bzw. Darm und Darm.

[0008] Nunmehr kann die eigentliche Klammernahtpistole der Fig. 6a (mit Magazinkopf 6a1), wie sie aus viel-
fältigen Darmanastomosierungen bekannt und bewährt ist, in den Bauchraum eingeführt werden. Hierzu muss
jedoch nicht ein Hohlraum, sondern eine durch Adipositas deutlich verdickte Bauchdecke penetriert werden,
was bei der Operation zu erheblichen Schwierigkeiten und dadurch auch zu Wundinfektsituationen in einer
adipösen Bauchdecke führen kann (siehe Fig. 5).

[0009] Das Einbringen der Nahtpistole durch die adipösen Bauchdecken verlangt große Kraft und geschieht
dadurch bedingt möglicherweise nicht mit der gebotenen Sorgfalt und Kontrolle. Die Eröffnung des Bauchde-
ckenkanals im stärker durchbluteten Muskelbereich birgt die Gefahr bei unkontrolliertem Schnitt in der Tiefe
eine Blutung zu provozieren. Insgesamt ist diese traumatische Manipulation wundinfektionssteigernd.

[0010] Für die Verbindung (Anastomosierung) von Verdauungssäfte transportierenden Dünndarm an den
Nahrungsmittel transportierenden Dünndarm wird in der Regel eine sogenannte lineare Anastomose Seit-zu-
Seit gefertigt. Dazu wird der eine Darmschenkel auf der Mesenterium abgewandten Seite (Ernährungsschicht
führenden Seite) punktförmig eröffnet und der mit einem Klammernahtgerät blind verschlossene Darmschen-
kel ebenso kurz vor diesem Blindverschluss inzidiert. Anschließend wird ein lineares Klammernahtgerät über
diese beiden punktförmigen Eröffnungen eingebracht, welches zwei doppelläufige Klammernahtreihen auf Lü-
cke gesetzt, erstellt und dazwischen beim Verschluss mit einem Messer schneidet, so dass die Darmschenkel
untereinander verbunden sind und aus den zwei punktförmigen Öffnungen eine Längseröffnung nach Entfer-
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nen des Gerätes resultiert. Diese Längseröffnung muss dann mittels händischer Naht verschlossen werden,
was zeitintensiv und möglicherweise unsicher ist (analog ist dieses in Fig. 2a gezeigt).

[0011] Es ist Aufgabe der Erfindung eine Vorrichtung zum Ausführen einer medizinischen Naht zur Verfügung
zu stellen, die die oben genannten Nachteile vermeidet.

[0012] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe gelöst durch ein Operationsinstrument zur Anlage einer Tabaks-
beutelnaht, wobei das Operationsinstrument aufweist: zwei Branchen 76a, 76b, welche jeweils ein Häkchen-
system zum Tragen einer umlaufenden Nahtschnur aufweisen, zwei Griffelemente 73a, 73b zum Öffnen und
Schließen der Branchen, und ein erstes und ein zweites Gelenk 77a, 77b (oder auch weitere Gelenke 77c
etc.), die zwischen den Branchen und den Griffelementen angeordnet und ausgestaltet sind, um bei Bewe-
gung der Griffelemente eine Öffnungs- bzw. eine Schließ-Bewegung der Branchen zu veranlassen, wobei das
Operationsinstrument einen Außendurchmesser d von höchstens 4 cm, bevorzugt 3 cm, im Bereich der Bran-
chen aufweist. Ferner ist es besonders bevorzugt, dass das Operationsinstrument eine zumindest teilweise
Ummantelung 72 der Branchen oder der Branchen und des/der Gelenks/e aufweist und der Außendurchmes-
ser d höchstens 4 cm, bevorzugt 3 cm, im Bereich der Branchen und des/der Gelenks/e mit der Ummantelung
beträgt. Besonders bevorzugt ist die Ummantelung an dem Operationsinstrument fixiert, d. h. räumlich fest
angeordnet, so dass sie während der Benutzung des Operationselementes nicht verrutschen kann. Diese Fi-
xierung kann beispielsweise durch einen Deckel der Ummantelung an den Griffelementes des Operationsele-
mentes erreicht werden. Ferner ist besonders bevorzugt an der Spitze der Ummantelung ein abnehmbarer
Dilationskonus angeordnet.

[0013] Der Erfindung liegt die Idee einer Tabaksbeutelnahtklemme mit ersten und zweiten Teilen 75a, 75b
zugrunde, die eine ersten und eine zweiten Branche 76a, 76b aufweisen, die nach Einführung in (zum Beispiel)
den Bauchraum den Darm auf der Ernährungsschicht abgewandten Seite fassen und durch Schließen eine
Tabaksbeutelnaht legt (Fig. 7). Die erfindungsgemäße Ummantelung der Branchen ermöglicht ein Einführen
des Tabaksbeutelnahtklemme auch in kleine (d. h. enge) Körperöffnungen. Bevorzugt wird dies insbesondere
dadurch erreicht, dass zwischen den ersten und zweiten Gelenken ein Umlenkgelenk 78a (oder auch zwischen
dem zweiten und dritten Gelenk 77b, 77c ein zweites Umlenkgelenk 78b) angeordnet ist. Der Überstand zwi-
schen den Branchen wird mit einer Schere abgetrennt und es resultiert eine Öffnung, die von einer Tabaksbeu-
telnaht gesäumt ist (Fig. 8a, Fig. 8b). Anschließend wird in diese Öffnung ein, wie vorgenannt, Kopfstück der
Klammernahtpistole (siehe Patente der Fa. Covidien US-Patent-Nr.: 4,749,114; 4,821,939; 5,158,567. Ferner
US Design-Patents: 320,272; 322,478) eingebracht. Durch Anziehen der Tabaksbeutelnaht wird der Defekt
über dem Zentraldorn verschlossen (Fig. 8c) und anschließend die Klammernahtpistole mit dem vorgenannt
aufgesetzten Kopf eingeführt, nach Abnahme des Dilatationskonus in den zu verbindenden Dünndarmschen-
kel eingebracht und nach Herausdrehen ein im System bestehenden Zentraldornes auf der Ernährungsschicht
abgewandten Seite mit dem Zentraldorn der eingeknüpften Gegendruckplatte verbunden (Fig. 8c).

[0014] Nach Auslösen des Klammernahtvorgangs resultiert dann eine genau definierte (insbesondere 3 cm
Durchmesser) weite Nahtverbindung (Anastomose) zwischen den beiden Dünndarmschenkeln. Die Öffnung,
durch welche die Klammernahtpistole eingebracht worden ist, wird mit einem linearen Klammernahtgerät ver-
schlossen. Somit wird gänzlich eine händisch zeitaufwendige und möglicherweise unsichere Naht bei dieser
unteren Anastomose vermieden.

[0015] Erfindungsgemäß ist die Tabaksbeutelnahtklemme in ihrem Außendesign für die Verwendung der Ana-
stomosierung angepasst. Insbesondere ist sie so angepasst, dass sie durch einen ca. 3 cm messenden Kanal
(bevorzugt den für die Klammernahtpistole) geführt werden kann. Die Klemme besteht im Wesentlichen aus
zwei parallel angeordneten Branchen, die beim Verschluss über ein Häkchensystem einen Faden wie eine
Tabaksbeutelnaht um das gefasste Gewebestück platzieren können. Die Tabaksbeutelnaht ist eine chirurgi-
sche Nahttechnik, bei der eine Fadenschlaufe um eine künstliche oder natürliche Öffnung gelegt wird (Fig. 8a,
Fig. 8b). Erfindungsgemäß sind die Branchen während des Einsatzes des erfindungsgemäßen Operationsin-
strumentes im Körper des Patienten und der Bedienteil (d. h. die Griffelemente) außerhalb des Körpers an-
geordnet. Das erfindungsgemäße Operationsinstrument weist bevorzugt eine Länge von weniger als 35 cm
(insbesondere bevorzugt weniger als 25 cm) auf, wobei die Länge bevorzugt an die Dicke der Bauchdecke
des Patienten angepasst sein kann. Bevorzugt ist das Operationsinstrument durch einen zylindrischen Korpus
(d. h. eine Ummantelung) geschützt, der bevorzugt zur Penetrierung ein ebenfalls erfindungsgemäßes Konus-
system 71 trägt, welches ausgestaltet ist, um im Körper des Patienten abgezogen zu werden.

[0016] Diese neuartige Tabaksbeutelnahtklemme bewirkt vorteilhaft, dass die händische Naht entfällt und die
Operation sicherer und zeitlich kürzer gehalten werden kann.
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[0017] Weitere bevorzugte Ausführungsformen sind in den Unteransprüchen beschrieben.

[0018] Eine bevorzugte Ausführungsform der Erfindung wird im Folgenden anhand der Figuren erläutert.

Bezugszeichen Beschreibung der Figuren und Bezugszeichen
11 Abgetrennter Magenanteil
12 Verbindung = Anastomose zwischen abgetrenntem Magen und nahrungsmit-

telförderndem Dünndarmteil
13 verdauungssäftefördernder Dünndarmteil
14 Verbindung zwischen beiden Dünndarmanteilen
2a1 Abgetrennter Magenanteil
2a2 Blind verschlossener, nahrungsmittelfördernder Dünndarmteil
2a3 Klammernahtgerät, das Verbindung schafft und dazwischen durchtrennt
2b1 Durch Verbindung und Schneiden entstandener Defekt, der händisch ver-

näht werden muss
3a21 Gegendruckplatte mit Zentraldorn
3a22 Abnehmbar verbundene Sonde
3b1 Korrekt liegende Gegendruckplatte nach Perforation des Magenanteiles und

Entfernung der Sonde
4a Klammernahtpistole mit konnektiertem Zentraldorn der Gegendruckplatte
4b Situs mit stattgehabter Einführung der Pistole in ein Schlauchgebilde, hier

Darm
4c1 Naht
51 Haut
52 Unterhautfett
53 Bauchdecke, 18 cm
54 Faszie
55 Muskelschicht
56 Fett
57 Bauchfell
6a Klammernahtpistole mit ungeschütztem Magazinkopf
6a1 Magazinkopf
6b Klammernahtpistole mit aufgesetztem ”Dilatations”-Konus, der an der Spitze

die Extraktionsschlaufe trägt
6b1 Extraktionsschlaufe
6b2 Dilatationskonus
6b3 Aufnahmemuffe für Zentraldorn der Gegendruckplatte
71 Dilatationskonus
72 Zylindrische Ummantelung des erfindungsgemäßen Operationsinstrumentes
73a/b Griffelemente des erfindungsgemäßen Operationsinstrumentes außerhalb

des Körpers
74 Bauchdecke
75a/b Erste/zweite Branche
76a/b Häkchensystem
77a/b/c Gelenke
78a/b Umlenkgelenke
8a1 Ernährungsschicht des Darmrohres = Mesenterium
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8a2 Darmrohr
8a3 Fassende Tabaksbeutelnahtklemme = Purstring Klemme
8a4 Abzutragender Überstand
8b1 Fadenenden der durch Geräteschluss appliziert entstandenen Tabaksbeutel-

naht
8b2 Resultierender Defekt nach Abtragung des Überstands
8c1 Nahtpistole nach Einführen in das zu anastomosierende Darmende, Pene-

tration und Konnektion

[0019] Eine neuartige Anastomosierungstechnik (siehe beispielsweise Fig. 7 und Fig. 8a bis Fig. 8c), die
besonders bevorzugt in Verbindung mit dem erläuterten neuartigen Konus verwendet wird, wird im Folgenden
detailliert unter Bezugnahme auf die Figuren erläutert.

[0020] Soll die Anastomosierung für Nahrungsmittel abführenden und Verdauungssaft transportierenden
Darmschenkel nun nicht sozusagen Seit-zu-Seit (wie oben erläutert) erstellt werden, sondern End-zu-Seit, so
fasst das vorgenannte Tabaksbeutelnahtsystem den abführenden Darmschenkel antimesenterial, der Über-
stand in der Klemme wird mit einer Schere abgetragen und nach Entfernung des Systems wird in die Längs-
öffnung ein Gegendruckplattensystem eines Klammernahtgerätes eingebracht (Fig. 8a, Fig. 8b). Durch Zu-
sammenziehen der dabei gesetzten Fäden resultiert wie bei einem Tabaksbeutel der Verschluss um den Zen-
traldorn der Gegendruckplatte (Fig. 8c). Diese Spannung wird bevorzugt durch ein Plombensystem fixiert und
die Nähte werden abgeschnitten. Nun wird wiederum die Klammernahtpistole über die vorbestehende Öffnung
dilatierend eingebracht, ein erfindungsgemäß bevorzugtes Hutsystem (d. h. Konussystem) entfernt und extra-
hiert und ein Intubieren des zuführenden Darmschenkels erfolgt (6b, 8d). Durch Herausdrehen des Zentral-
dorns mit anschließender Konnektion zur Gegendruckplatte mit Approximieren und Auslösen des Klammer-
naht- und Schneidevorgangs ist so eine sichere Verbindung der beiden Darmschenkel zeitsparend erstellt
(Fig. 8c). Nach Entfernung des Klammernahtsystem wird der Einführstutzen des Darmschenkels verschlossen
und abgetragen, was bevorzugt mit einem linearen Stapler bewerkstelligt werden kann. Es entstehen dadurch
keine anderen Nähte als sie bei der linearen Anastomosierungstechnik erforderlich sind, da hier auch der
Darmschenkel blind verschlossen ist. Lediglich das nicht sicher berechenbare Anastomosenvolumen, wie auch
die nicht sicher berechenbare Eröffnung, die aus dem punktförmigen Inzisionen der linearen Anastomosie-
rungstechnik resultiert, bleibt erspart und ein händisches und zeitintensives Verschließen ist nicht erforderlich.

[0021] Der einzubringenden Klammernahtpistole wird ein konisches Hütchen (eine bevorzugte Ausführungs-
form ist in Fig. 6b gezeigt) aufgesteckt, welches an seiner Spitze bevorzugt mit einem Draht schlaufenförmig
versehen ist. Vorteilhaft wird dadurch erreicht, dass man die Bauchdecken dilatierend penetrieren kann. Nach
Abzug dieses Hütchens intraabdominell kann es nach Erstellen der Anastomose über den sanft dilatierten
Kanal im Gewebe durch Fassen mit einer geeigneten Zange extrahiert werden. Somit ist das Zugangstrauma
und die Operationszeit für diesen Teilschritt der Gesamtoperation deutlich verringert.

[0022] Die mit dem neuartigen Konus versehende und eingeführte Klammernahtpistole wird nach Intubation
des Nahrungsmittel abführenden Darmschenkels und Herausdrehen eines Zentraldorns mit dem in dem Rest-
magen befindlichen System der Gegendruckplatte (Fig. 3b) konnektiert, approximiert und letztlich ausgelöst.
Dabei werden zirkulär auf Lücke zwei Klammernahtreihen gesetzt und ein zylindrisches Messer schneidet den
nach innen herausragenden Überstand ab. Resultierend ist dann eine Verbindung mit exakt dem Durchmes-
ser des Klammernahtgerätes (in der Regel hier 3 cm) zwischen eigentlichem Magenanteil und abführenden
Darmschenkel (siehe Fig. 4c). Erfindungsgemäß wird so ein präzises Operationsergebnis erreicht.

[0023] Der neuartige Dilatationskonus auf der Klammernahtpistole erreicht somit insgesamt eine Erleichterung
der Bauchdeckendurchdringung zur Erstellung der Anastomose.
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Schutzansprüche

1.  Operationsinstrument zur Anlage einer Tabaksbeutelnaht, wobei das Operationsinstrument aufweist
zwei Branchen (76a, 76b), welche jeweils ein Häkchensystem zum Tragen einer umlaufenden Nahtschnur
aufweisen,
zwei Griffelemente (73a, 73b) zum Öffnen und Schließen der Branchen, und
ein erstes und ein zweites Gelenk (77a, 77b), die zwischen den Branchen und den Griffelementen angeordnet
und ausgestaltet sind, um bei Bewegung der Griffelemente eine Öffnungs- bzw. eine Schließ-Bewegung der
Branchen zu veranlassen,
wobei das Operationsinstrument einen Außendurchmesser (d) von höchstens 4 cm, bevorzugt 3 cm, im Bereich
der Branchen aufweist.

2.  Operationsinstrument nach Anspruch 1, wobei das Operationsinstrument eine zumindest teilweise Um-
mantelung (72) aufweist, und wobei das Operationsinstrument einen Außendurchmesser von höchstens 4 cm,
bevorzugt 3 cm, im Bereich der Branchen mit der Ummantelung aufweist.

3.  Operationsinstrument nach Anspruch 1 oder 2, wobei das Operationsinstrument einen Außendurchmesser
von höchstens 4 cm, bevorzugt 3 cm, im Bereich des ersten Gelenks, insbesondere mit der Ummantelung,
aufweist.

4.  Operationsinstrument nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei das Operationsinstrument einen
Außendurchmesser von höchstens 4 cm, bevorzugt 3 cm, im Bereich des zweiten Gelenks, insbesondere mit
der Ummantelung, aufweist.

5.  Operationsinstrument nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei die Ummantelung ein zylindrischer
Korpus ist.

6.  Operationsinstrument nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei der Abstand zwischen Branchen
und Griffelementen bevorzugt kleiner als 35 cm, bevorzugt kleiner als 25 cm, ist.

7.  Operationsinstrument nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei zwischen dem ersten und zweiten
Gelenk ein erstes Umlenkgelenk (78a) angeordnet ist.

8.  Operationsinstrument nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei das Operationsinstrument ferner
einen Konus (71) aufweist, der insbesondere lösbar mit der Ummantelung verbunden ist.

9.  Operationsinstrument nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei die Ummantelung, insbesondere
mittels eines Deckels, räumlich an dem Operationsinstrument fixiert ist.

Es folgen 10 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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